
III. Schuld

A handelte schuldhaft.

IV. Ergebnis

A hat sich wegen vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr strafbar gemacht.

B. STRAFBARKEIT DER F

Nach der unter A. dargelegten Prüfung hat sich auch die F wegen vorsätzlicher Trunkenheit
im Verkehr gem. § 316 I StGB strafbar gemacht.

PROZESSUALE ZUSATZFRAGEN

A. GERICHT

Grundsätzlich ist die Zuständigkeit des Strafrichters gem. § 25 GVG eröffnet.

Es handelt sich um Vergehen, und die fahrlässige Tötung nach § 222 StGB eröffnet nicht die
Sonderzuständigkeit des Schwurgerichts (vgl. § 74 II GVG). Fraglich könnte aber sein, ob
der Strafbann des Strafrichters ausreicht (vgl. § 25 Nr. 2 GVG: 2 Jahre Freiheitsstrafe). Vieles
spricht hier dafür, die Sache wegen der „besonderen Bedeutung“ beim Landgericht anzukla-
gen (vgl. § 24 I Nr. 3, § 74 I GVG).

B. F ALS ZEUGIN

F kann als Zeugin vernommen werden, wenn ihr kein Zeugnis- oder Auskunftsverweige-
rungsrecht zusteht.

Ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 I Nr. 1 (Verlobte) oder Nr. 2 (Ehefrau) StPO
kommt gerade nicht in Betracht, da F nach dem Sachverhalt „nur“ die Freundin des A ist. Für
eine analoge Anwendung bietet § 52 StPO keinen Raum.

F kann aber nur zu der prozessualen Tat (§ 264 StPO) vernommen werden, wo sie sich nicht
selbst der Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit belangt zu
werden (§ 55 StPO). F muss daher keine Angaben zu dem Lebenssachverhalt „Trunkenheits-
fahrt“ machen.
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& SACHVERHALT

In der kreisfreien Stadt Heidelberg befindet sich am Ortsende in dem unbeplanten Außen-
bereich das Grundstück des L. Das Grundstück grenzt an einen kleinen Fußgängerweg an.
Ansonsten gibt es in der näheren Umgebung keinerlei Bebauung, sondern nur Grünfläche
mit vereinzelten Bäumen. Bisher war das Grundstück von L ebenfalls unbebaut. Allerdings
kommt L eines Tages auf die Idee, das Grundstück zu nutzen, um sich etwas Geld hinzuver-
dienen zu können. Er errichtet dafür ein einstöckiges Haus mit zwei Räumen auf dem
Grundstück, das für Proben genutzt werden soll. Dieses Haus nennt L „Haus der Musik“
und vermietet es an den ansässigen Musikverein. Der Verein probt dort mehrmals die Woche
und plant, an manchen Wochenenden kleine Liveauftritte zu veranstalten. Bevor L das Haus
errichten lässt, erwägt er kurz, das Haus stattdessen im Mischgebiet in Heidelberg zu bauen.
Allerdings kommt L zum Entschluss, dass der Standort im Außenbereich besser geeignet sei.

* Der Verfasser ist wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Der Fall
wurde für einen Wiederholungskurs im Verwaltungsrecht im Wintersemester 2022/2023 an der Universität Heidelberg erstellt.
Der Verfasser dankt stud. iur. Elif Çetin für hilfreiche Anmerkungen.
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Da sich in der näheren Umgebung dieses Grundstücks keinerlei Wohnbebauung befindet,
werde niemand von dem Lärm des Musikvereins gestört.

L war noch nie Fan der Bürokratie in Deutschland und möchte seine Geschäftsidee schnell
umsetzen. Deshalb verzichtet er auf die Beantragung einer Baugenehmigung. Einige Monate
später geht B, Leiter der Baubehörde in H, spazieren. Als er am Ortsende ankommt, wird er
wegen der lauten Musik auf das „Haus der Musik“ aufmerksam. Zunächst ist B überrascht.
Er kann sich nicht erinnern, dass ein solches Haus in letzter Zeit genehmigt wurde. Daher
schaut B gleich am nächsten Tag persönlich nach, ob eine Baugenehmigung für das Haus
existiert. Es stellt sich heraus, dass L eine solche schon nicht beantragt hatte.

Daraufhin hört B den L an. Anschließend erlässt B im Namen der unteren Baurechtsbehörde
eine Abrissverfügung. L wird darin aufgefordert, das Holzhaus abzureißen. Begründet wird die
Abrissverfügung damit, dass das „Haus der Musik“ von keiner Baugenehmigung gedeckt sei
und eine solche auch nicht erteilt werden könne. Eine Erteilung sei nicht möglich, da die
natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert beeinträchtigt werde. Darüber hinaus
bestehe die Gefahr der Entstehung einer Splittersiedlung, wenn sich weitere Eigentümer von L
dazu animieren lassen, in der Umgebung ebenfalls ein Haus zu errichten. Tatsächlich haben
bereits mehrere Eigentümer aufgrund der Errichtung des Holzhauses überlegt, ihre Grund-
stücke ebenfalls mit kleinen Hütten zu bebauen, um dort ihre Wochenenden zu verbringen.

Zudem ordnet die Behörde die sofortige Vollziehung an. Das wird ausführlich damit begrün-
det, dass das Haus auch weitere Eigentümer in der Nähe dazu animieren kann, im Außen-
bereich ein Gebäude zu errichten.

Als L einen Tag später die Abrissverfügung in seinem Briefkasten entdeckt, ist er entsetzt. L ist
der Meinung, das „Haus der Musik“ führe zu erheblichen Lärmimmissionen, weshalb es ein
privilegiertes Vorhaben sei. Ferner sei ein Abriss des Holzhauses, das L für viel Geld errichtet
hat, keinesfalls angemessen. Daher will L unbedingt den Abriss des Hauses verhindern. Er legt
frist- und formgerecht Widerspruch gegen die Abrissverfügung ein. Ferner stellt L beim
zuständigen Gericht einen Antrag, um den sofortigen Abriss des Hauses zu verhindern.

Hat der Antrag des L Aussicht auf Erfolg?

& LÖSUNG

Der Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und soweit er begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

Der Antrag ist zulässig, wenn die Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen.

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Mangels aufdrängender Sonderzuweisung richtet sich die Eröffnung des Verwaltungsrechts-
wegs nach der Generalklausel des § 40 I 1 VwGO. Demnach ist der Verwaltungsrechtsweg
eröffnet, wenn eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art vorliegt,
die an keine andere Gerichtsbarkeit zugewiesen ist. Die Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich,
wenn die streitentscheidenden Normen dem Öffentlichen Recht zuzuordnen sind, also einen
Träger hoheitlicher Gewalt einseitig berechtigen oder verpflichten (Detterbeck, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 20. Aufl. 2022, § 30 Rn. 1324). Nach § 65 I 1 BWLBO kann die Behörde
den Abbruch einer Anlage, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
richtet wurde, anordnen (Abbruchsanordnung). Er berechtigt als streitentscheide Norm ein-
seitig einen Träger hoheitlicher Gewalt und ist öffentlich-rechtlicher Natur. Die Streitigkeit
ist öffentlich-rechtlich. Mangels doppelter Verfassungsunmittelbarkeit liegt eine nichtverfas-
sungsrechtliche Streitigkeit vor. Ferner gibt es keine abdrängende Sonderzuweisung. Der
Verwaltungsrechtsweg ist nach § 40 I 1 VwGO eröffnet.

II. Statthafte Antragsart

Die statthafte Antragsart richtet sich gem. §§ 122 I, 88 VwGO nach dem Begehren von L.

1. Abgrenzung § 80 V VwGO und § 123 I VwGO

L begehrt einstweiligen Rechtsschutz. Daher kommen die Verfahren nach § 80 V VwGO
oder § 123 I VwGO in Betracht. Nach § 123 V VwGO ist § 80 V VwGO vorrangig, wenn es
um die sofortige Vollziehbarkeit eines Verwaltungsakts geht, also in der Hauptsache die
Anfechtungsklage statthaft ist. Die Abrissverfügung ist eine hoheitliche Einzelfallregelung

Statthaftigkeit von
Rechtsbehelfen im

einstweiligen Rechtsschutz
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